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Bekanntmachung 

der Landesdirektion Sachsen 

 

für den Antrag auf Teilgenehmigung der Errichtung  

des Motorenheizkraftwerkes Nord  

 

Vom 3. April 2019

Die Firma eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, 
Augustusburger Straße 1 in 09111 Chemnitz, beantragte mit 
Datum vom 10. Januar 2019 die Genehmigung nach § 8 des 
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) und 
der Nummer 1.1 des Anhangs 1 dieser Verordnung die Er-
richtung des Motorenheizkraftwerkes Nord (MHKWN) durch 
die Errichtung einer erdgasbetriebenen Verbrennungsmo-
toranlage zur Erzeugung von Strom und Wärme mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 199 Megawatt an der Blan-
kenburgstraße 2 in 09114 Chemnitz (Flurstück-Nr. 186/6 der 
Gemarkung Furth).

Das Vorhaben beinhaltet die Errichtung einer erdgasbe-
triebenen Verbrennungsmotoranlage bestehend aus sieben 
beziehungsweise acht Gasmotor-Generatormodulen mit ei-
ner maximalen Feuerungswärmeleistung von 199 MW und 
einer elektrischen Nennleistung von insgesamt ca. 94 MW 
sowie einer Wärmeleistung von insgesamt ca. 83 MW. Die 
geplante Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (KWK-Anlage) 
soll der Strom- und Wärmeerzeugung dienen und flexibel 
auf die Anforderungen des Strom- und Fernwärmebedarfs 
reagieren können. Jedes dieser Module verfügt über ein 
Abgassystem mit Wärmeüberträgern für die Bereitstellung 
der Fernwärme und ein Abgasreinigungssystem mit Oxida-
tionskatalysatoren und SCR-Katalysatoren zur Minderung 
der Stickstoffoxidemission und der Emission organischer 
Luftschadstoffe sowie die erforderlichen Emissionsmessein-
richtungen und Abgasschalldämpfer. Die Abgase der Moto-
ren sollen über zwei vierzügige Schornsteine von 54 m Höhe 
abgeleitet werden.

Das Vorhaben bedarf einer Genehmigung nach § 4 
BImSchG und wird hiermit gemäß § 10 Absätze 3, 4 und 6 
BImSchG in Verbindung mit §§ 8 bis 10 der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Dezember 
2017 (BGBl. I S. 3882) geändert worden ist, öffentlich be-
kannt gemacht. 

Für dieses Vorhaben wurde die 1. Teilgenehmigung 
gemäß § 8 BImSchG für die Baufeldfreimachung zur Her-
stellung eines gesicherten Baugrundes für die zukünftige 
Anlage und die Errichtung des MHKWN beantragt.

Genehmigungsbehörde ist die Landesdirektion Sach-
sen. Die Verfahrensführung erfolgt durch das Referat Immis-
sionsschutz der Landesdirektion Sachsen in 09120 Chem-
nitz, Altchemnitzer Straße 41.

Der Genehmigungsantrag und die von der Antragstelle-
rin vorgelegten Unterlagen sowie die entscheidungserhebli-
chen Berichte und Empfehlungen, die der Landesdirektion 
Sachsen im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, lie-
gen nach dieser Bekanntmachung einen Monat, vom 

für jedermann zur Einsichtnahme an folgenden Stellen 
1. Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz, Abtei-

lung Umweltschutz, Referat Immissionsschutz, 
 Zimmer 508, Altchemnitzer Straße 41 in 09120 Chemnitz,
 montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

und freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
2. Stadt Chemnitz, Umweltamt, Untere Immissionsschutz-

behörde, Zimmer A113, Friedensplatz 1 in 09111 Chem-
nitz während der Dienststunden 

 montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
 donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr und
 freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr
aus.

Weitere Informationen, die für die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens von Bedeutung sein können 
und die der Landesdirektion Sachsen erst nach Beginn der 
Auslegung vorliegen, werden der Öffentlichkeit nach den 
Bestimmungen über den Zugang zu Umweltinformationen 
zugänglich gemacht. 

Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 

in Schriftform bei der Landesdirektion Sachsen und der 
Stadt Chemnitz unter den vorgenannten Adressen oder 
elektronisch unter post@lds.sachsen.de erhoben werden. 
Für beide Varianten gilt das Eingangsdatum.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Das gilt nicht für ein sich anschließendes Wi-
derspruchs- und Klageverfahren.

Die Einwendungen müssen leserlich neben dem Vor- 
und Familiennamen auch die volle Anschrift des Einwenders 
tragen. Unleserliche Namen oder Anschriften werden bei 
gleichförmigen Einwendungen unberücksichtigt gelassen.
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Einwendungen, die von mehr als 50 Personen entweder 
auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Einwen-
dungen), müssen einen Unterzeichner mit seinem Vor- und 
Familiennamen, seinem Beruf und seiner Anschrift als ge-
meinsamen Vertreter der übrigen Unterzeichner bezeich-
nen. Gleichförmige Einwendungen, die diese Angaben nicht 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus können auch nur solche Einwendungen 
berücksichtigt werden, die konkret angeben, welche Beein-
trächtigungen befürchtet werden. Die Einwendungsschrei-
ben werden der Antragstellerin zwecks Stellungnahme zur 
Kenntnis gegeben. Die Behörde soll auf Verlangen des Ein-
wenders dessen Namen und Anschrift vor der Bekanntgabe 
an die Antragstellerin unkenntlich machen, wenn diese An-
gaben zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind. Informationen zum 
Datenschutz finden Sie unter www.lds.sachsen.de/daten-
schutz.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die 
Landesdirektion Sachsen als Genehmigungsbehörde nach 
pflichtgemäßem Ermessen über die Durchführung eines Er-
örterungstermins.

Für den Fall, dass die form- und fristgerecht erhobenen 
Einwendungen zu erörtern sind, wird der öffentliche Erörte-
rungstermin hiermit für den 

17. Juli 2019 ab 10:00 Uhr,

im Konferenzcenter der eins energie in sachsen GmbH & Co. 
KG, Straße der Nationen 140 in 09113 Chemnitz, bestimmt. 

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt.

Zu diesem Termin sind die Personen, die rechtzeitig Ein-
wendungen erhoben haben, eingeladen. Der Erörterungs-
termin ist öffentlich. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, 
dass die erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben 
von Vertretern der Antragstellerin oder von Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. Zum Erör-
terungstermin erfolgt keine gesonderte Einladung. Der Erör-
terungstermin wird beendet, wenn dessen Zweck erreicht ist.

Im Falle einer Absage oder Verlegung des Erörterungs-
termins aufgrund einer behördlichen Entscheidung erfolgt 
eine öffentliche Bekanntmachung.

Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich be-
kannt gemacht. Die Zustellung der Entscheidung über den 
Genehmigungsantrag an die Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. 

Diese Bekanntmachung ist vom 18. April 2019 bis 
einschließlich 24. Juni 2019 auch auf der Internetseite der 
Landesdirektion Sachsen unter http://www.lds.sachsen.de/
bekanntmachung einsehbar. 

Chemnitz, den 3. April 2019

Landesdirektion Sachsen 
Svarovsky 

Abteilungsleiter


